
Vereinsregisterauszug zum Stichtag 21.07.2010

Allgemeine Daten
Zuständigkeit BUNDESPOLIZEIDIREKTION INNSBRUCK - Referat für Vereine, Versammlungen,

Veranstaltungen, Waffen, Schieß- und Sprengmittelangelegenheit
ZVR-Zahl 652923670

Vereinsdaten
Name Tierschutzverein für Tirol 1881

Sitz Innsbruck
c/o Keine Eintragung gespeichert

Zustellanschrift 6020 Innsbruck, Völser Straße 55 / c/o Tierheim Mentlbeg
Land Österreich

Entstehungsdatum 03.12.1946
statutenmäßige

Vertretungsregelung
Die Mitglieder des Vorstandes führen die laufenden Geschäfte in dem ihnen
zugewiesenen Aufgabenbereichen und vertreten nach außen den Verein jeweils
alleine. Über Entscheidungen sind jeweils schriftliche Aufzeichnungen zu führen.
Der Vorstand hat für jedes Tierheim und für jede Tierstation, die der Verein betreibt,
jeweils einen Verantwortlichen zu bestellen.
Diese Verantwortlichen sind jeweils mit dem Ausmaß an Zuständigkeiten schriftliche
auszustatten, beziehungsweise zu bevollmächtigen, dass ihnen die Ausübungen ihres
Bereichs auch im dafür notwendigen rechtsgeschäftlichen Verkehr ermöglicht ist.

Organschaftliche Vertreter
OBMANN/OBFRAU

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

08.05.2010 - 07.05.2014

Familienname PLATZGUMMER
Vorname Adolf

Titel Dr.
OBMANN-/OBFRAU-STELLVERTRETER/IN

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

08.05.2010 - 07.05.2014

Familienname WELZIG
Vorname Ingeborg

Titel Keine Eintragung gespeichert
SCHRIFTFÜHRER/IN

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

08.05.2010 - 07.05.2014

Familienname NIEDRIST
Vorname Claudia

Titel Keine Eintragung gespeichert
KASSIER/IN

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

08.05.2010 - 07.05.2014

Familienname ROTTER
Vorname Johanna

Titel Mag.
KASSIER-STELLVERTRETER/IN

Vertretungsbefugnis
(Funktionsperiode)

08.05.2010 - 07.05.2014

Familienname LIND
Vorname Eva

Titel Keine Eintragung gespeichert

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
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organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins nach
außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt sich
diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des Vereins über
seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den vorliegenden
Vereinsstatuten.
Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt, dass
die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig innehaben
oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller BUNDESMINISTERIUM F.INNERES ABT.IV/2 IT-MS
Tagesdatum \ Uhrzeit Mittwoch 21.Juli 2010 \ 16:44:05
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